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OK, offensichtlich läuft das in NRW etwas anders. Hier ist es so, dass rein aus pädagogischen
Gründen die Note ausgesetzt werden kann und dazu meines Wissens nach kein
Gutachten/Attest nötig ist.
Sollte jedoch eine Förderschulüberprüfung stattfinden und die Eltern entscheiden sich dazu das
Kind weiterhin an der Regelschule zu belassen, obwohl es an einer Förderschule besser
beschult werden könnte, so erlischt jeglicher Anspruch auf Förderung an der Regelschule. Es
wird beispielsweise keine einzige Stunde externer Förderung (z.B. durch die regelmäßig
eingesetzte Förderkraft) mehr bewilligt mit dem Verweis auf den elterlichen Wunsch NICHT auf
die Förderschule wechseln zu wollen.
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